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§ 2
1. Das Angebot und die Annahme des Angebotes sind unter 

der Bedingung gültig, daß sie in schriftlicher Form erfol
gen. Unter Schriftform sind auch telegrafische oder fern
schriftliche Mitteilungen zu verstehen.

2. Anlagen, Ergänzungen und Änderungen zum Vertrag wer
den ebenfalls in der Form vorgenommen, die in Ziffer 1 
dieses Paragraphen vorgesehen ist.

§ 2 A
1. Der Vertrag kann durch eine Vereinbarung der Partner 

geändert oder aufgehoben werden.
2. Ein einseitiger Rücktritt vom Vertrag oder eine einseitige 

Änderung der Vertragsbedingungen ist mit Ausnahme der 
Fälle, die direkt in diesen Allgemeinen Lieferbedingungen, 
in einer bilateralen Vereinbarung oder im Vertrag vor
gesehen sind, nicht gestattet.

§3
Alle Anlagen zum Vertrag, wie technische Bedingungen, 

Spezifikationen, besondere Prüfungsbedingungen, Ver- 
packungs-, Markierungs- und Verladevorschritten u. ä., die 
im Vertrag genannt sind oder in denen auf den betreffenden 
Vertrag Bezug genommen wird, bilden einen untrennbaren 
Bestandteil dieses Vertrages.

~ §4
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verlieren der ge

samte vorangegangene Schriftwechsel und die Vertragsver
handlungen ihre Gültigkeit.

Kapitel II 
Lieferbasis

§•5*
Bei Beförderungen mit der Eisenbahn erfolgen die Liefe

rungen franko Waggon Grenze des Verkäuferlandes, wobei 
folgendes gilt:

a) Der Verkäufer trägt die Kosten für die Beförderung der 
Ware bis zur Staatsgrenze seines Landes, jedoch trägt 
die Kosten für die Umladung und/oder für die Umstel
lung der Radsätze der Käufer;

b) das Eigentumsrecht an der Ware sowie das Risiko für 
den zufälligen Untergang oder eine zufällige Beschädi
gung der Ware gehen vom Verkäufer zum Zeitpunkt der 
Übergabe der Ware von der Eisenbahn des Verkäufer
landes an die übernehmende Eisenbahn auf den Käufer 
über;

c) als Lieferdatum gilt das Datum des auf dem Eisenbahn
frachtbrief angebrachten Stempelabdruckes der Grenz
station, auf der die Ware von der Eisenbahn des Verkäu
ferlandes an die übernehmende Eisenbahn übergeben 
wird.

§6*
Bei Beförderungen mit Kraftfahrzeugen erfolgen die Lie

ferungen franko Ort der Verladung der Ware auf die Trans
portmittel des Käufers oder, falls die Ware mit den Trans
portmitteln des Verkäufers über die Staatsgrenze seines Lan
des hinaus befördert wird, franko Ort der Zollabfertigung der 
Ware durch das Grenzzollamt des an das Verkäuferland gren
zenden Landes, wobei folgendes gilt:

• In der Anlage zum Protokoll der 22. Tagung der Ständigen Kom
mission des RGW für Außenhandel ist folgende Auslegung der §§ 5 
und 6 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen enthalten:
„Die Delegationen der VRB, UVR, DDR, MVR, VRP, SRR, UdSSR und 
CSSR kamen zu der einheitliehen Auffassung, daß in Übereinstim
mung mit der Präambel der ALB/RGW 1968 in den Verträgen über die 
Lieferung aller Warenarten bei Beförderung mit der Eisenbahn und 
mit Kraftfahrzeugen eine Festlegung über die Lieferbasis vereinbart 
werden kann, die sich von der in den §§ 5 und 6 der ALB/RGW 1968 
unterscheidet, wenn dies aus der Spezifik der Ware oder der Beson
derheit der Lieferung hervorgeht.
Die oben dargelegte Auffassung der acht Delegationen schließt die 
Möglichkeit einer Abweichung von den Festlegungen anderer Para
graphen in Übereinstimmung mit der Präambel nicht aus.“

a) Der Verkäufer trägt'die Kosten für die Beförderung der 
Ware bis zum Ort der Verladung der Ware auf die 
Transportmittel des Käufers oder, falls die Ware mit den 
Transportmitteln des Verkäufers über die Staatsgrenze 
seines Landes hinaus befördert wird, bis zum Grenz
zollamt des an das Verkäuferland grenzenden Landes;

b) das Eigentumsrecht an der Ware sowie das Risiko für 
den zufälligen Untergang oder eine zufällige Beschädi
gung der Ware gehen vom Verkäufer zum Zeitpunkt 
der Übernahme der Ware von den Transportmitteln des 
Verkäufers auf die Transportmittel des Käufers oder, 
wenn die Ware mit den Transportmitteln des Verkäu
fers über die Staatsgrenze seines Landes hinaus beför
dert wird, zum Zeitpunkt der Zollabfertigung der Ware 
durch das Grenzzollamt des an das Verkäuferland gren
zenden Landes auf den Käufer über;

c) als Lieferdatum gilt das Datum des Dokumentes, das die 
Übernahme der Ware durch die Transportmittel des 
Käufers bestätigt, oder, wenn die Ware von den Trans
portmitteln des Verkäufers über die Staatsgrenze seines 
Landes hinaus befördert wird, das Datum der Zollabfer
tigung der Ware durch das Grenzzollamt des an das Ver
käuferland grenzenden Landes.

§7
1. Bei Beförderungen auf dem Wasserwege erfolgen die Lie

ferungen fob, cif oder c & f des im Vertrag vorgesehenen 
Hafens.

2. Bei Lieferungen unter den Bedingungen fob gilt folgendes:
a) Der Verkäufer trägt alle Kosten bis zum Zeitpunkt der 

Verladung der Ware an Bord des Schiffes; die Partner 
können aber im Vertrag vereinbaren, daß der Verkäu
fer auch die Kosten für die Verladung der Ware in den 
Schiffsraum, einschließlich der Kosten für Trimmen 
(Stauen) der Ware trägt;

b) das Eigentumsrecht an der Ware sowie das Risiko für 
den zufälligen Untergang oder eine zufällige Beschä
digung der Ware gehen vom Verkäufer zum Zeitpunkt 
des Überganges der Ware an Bord des Schiffes im Ver
ladehafen auf den Käufer über;

c) als Lieferdatum gilt das Datum des Anbord-Konnosse- 
ments oder des Flußladescheines.

3. Bei Lieferungen unter den Bedingungen cif und c & f gilt 
folgendes:
a) Der Verkäufer trägt alle Transportkosten bis zum 

, Zeitpunkt des Einlaufens des Schiffes im Löschhafen;
der Käufer trägt alle Kosten für das Löschen der Ware 
aus den Schiffsräumen, jedoch trägt der Käufer diese 
Kosten nicht bei Beförderungen mit Linienschiffen, bei 
denen die Löschkosten in den Frachtkosten enthalten 
sind;

b) das Eigentumsrecht an der Ware sowie das Risiko für 
den zufälligen Untergang oder eine zufällige Beschädi
gung der Ware gehen vom Verkäufer zum Zeitpunkt 
des Überganges der Ware an Bord des Schiffes im Ver
ladehafen auf den Käufer über;

c) als Lieferdatum gilt das Datum des Anbord-Konnosse- 
ments oder des Flußladescheines.

4. Bei Beförderungen auf dem Wasserwege kann in den Ver
trägen vereinbart werden, wer die Kosten für die Stau
materialien trägt.

§ 8
Bei Beförderungen auf dem Luftwege erfolgen die Liefe

rungen franko Ort der Übergabe der Ware zur Beförderung 
an die Luftfahrtgesellschaft im Verkäuferland, wobei folgen
des gilt:

a) Der Verkäufer trägt alle Kosten bis zum Zeitpunkt der 
Übergabe der Ware an die Luftfah rtgesetlschaft kn Ver
käuferland ;

b) das Eigentumsrecht an der Ware sowie das Risiko für 
den zufälligen Untergang oder eine zufällige Beschädi-


